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AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Gute-Kita-Gesetz: Der Name ist Programm

Sönke Rix, familienpolitischer Sprecher:

Die Verträge zwischen Bund und den 16 Bundesländern zum Gute-Kita-
Gesetz  sind  unter  Dach  und  Fach.  Jetzt  kann  das  Geld  fließen  und  je
nach Bedarf in den Ländern für mehr Qualität und weniger Gebühren
verwendet werden.

„Das Gute-Kita-Gesetz hält, was der Name verspricht. Das zeigen die Verträge
zwischen den Bundesländern und dem Bund. Denn entgegen jeder Skepsis
werden die Mittel überwiegend für einen Qualitätssprung in den Kitas und der
Kindertagespflege sorgen. Konkret wollen die Länder etwa zwei Drittel der Mittel
für die Qualitätsverbesserung verwenden – und nur ein Drittel für die Senkung
von Gebühren.

Der Bund stel l t  den Ländern einen Instrumentenkasten aus zehn
Handlungsfeldern bereit. Wo auch immer die Länder Bedarf sehen, können sie
für mehr Qualität sorgen – etwa für erweiterte Öffnungszeiten, einen guten
Betreuungsschlüssel, qualifizierte Fachkräfte, sprachliche Bildung oder
kindgerechte Räume. Besonders erfreulich ist: Elf der 16 Länder möchten die
Betreuungsschlüssel verbessern, zehn Länder wollen die Bundesmittel nutzen,
um Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.

Doch die beste Kita und Kindertagespflege nutzt vielen nicht, wenn die Hürden
für Kinder zu hoch sind, überhaupt eine Kita zu besuchen. Deshalb werden
insbesondere Familien mit geringem Einkommen von den Beiträgen für die
Kinderbetreuung befreit.

Mit seiner Finanzspritze von insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2022 bekennt
sich der Bund zu seinem Teil der Verantwortung für die Qualitätsentwicklung in
Kitas und in der Kindertagespflege: Indem er dabei hilft, die teilweise enormen
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Qualitätsunterschiede zwischen den Ländern anzugleichen. Dass das nötig ist,
hat auch die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse erkannt und sich für
eine Weiterfinanzierung der Mittel über 2022 hinaus ausgesprochen. Dem hat
sich das Bundeskabinett angeschlossen und am 10. Juli 2019 vereinbart, seine
Verantwortung auch über 2022 hinaus wahrzunehmen. Abbilden wird sich das in
der Finanzplanung 2020 bis 2024, welche die Bundesregierung im Sommer
vorlegen wird.

Nur in gemeinsamer Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen werden
wir ein Niveau in den Kitas und der Kindertagespflege erreichen, das jedem Kind
und jeder Familie mit kleinen Kindern unabhängig vom Einkommen gerecht
wird.“
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